
II - 4 311 der BeiLIgen zu den Stcnogrnplilscnen Protokollen 

J:..NTRAG 

No. .. ... !:.~.-2. . ./ A 
Präs.: 2 5. JUNI 1986 

........... , .................. . 
der Abgeordneten Hesoun, Ingrid Tichy-Schreder, Dr. Helene Partik-Pable 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungs

gesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ..•.....•...••...•.• , mit dem das Arbeitsver

fassungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e 1 I 

Gas Bundesgesetz betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsver

fassungsgesetz - ArbVG) I 8GBl. Ur. 22/1974, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 204/1986, wird wie folgt ge

andert: 

1. § 55 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Für die Hitglieder des Wahlvorstandes gelten die §§ 115 und 

116 sinngemäß. '.' 

2. § 61 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates beträgt vier Jahre." 

3. Nach § 62 wird folgender § 62a eingefügt, der samt Uberschrift 

lautet: 

"Verlängerung der Partei- und Prozeßfähigkeit 

§ 62a. Endet die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates nach den 

§§ 61 und 62 Z 1 und 2 wdhrend eines Verfahrens vor Gericht 

oder einer verwaltungsbehbrde, in dem der Betriebsrat Partei 

ist. so besteht seine Partei- und Prozeßfahigkeit in Bezug 
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auf dieses Verfahren bis zu dessen Abschluß, längstens je

doch bis zur Konstituierung eines neuen Betriebsrates, weiter. 

Dies gilt auch im Falle der Ergreifung eines aUßerordentlichen 

Rechtsmittels." 

4. Nach dem neuen § 62a wird folgender § 62b eingefügt, der samt 

Uberschrift lautet: 

"Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches 

§ 62b. Wird ein Betriebsteil eines Unternehmens rechtlich 

verselbständigt, so bleibt der Betriebsrat für diesen verselb

ständigten Teil bis zur Neuwahl eines Betriebsrates in diesem 

Teil, längstens aber bis zum Ablauf von vier Monaten nach der 

Verselbständigung zur Vertretung der Interessen der Arbeit

nehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes zuständig, sofern die 

Zuständigkeit nicht ohnehin wegen des Weiterbestehens einer 

organisatorischen Einheit (§ 34) im bisherigen Umfang fort

dauert. Die vorübergehende Beibehaltung des Zuständigkeits

bereiches gilt nicht, 

1. wenn in diesem Betriebsteil ein Betriebsrat nicht zu er

richten ist oder 

2. wenn der rechtlich verselbständigte Betriebsteil aus dem I 

wirtschaftlichen Entscheidungsbereich des Unternehmens aus

scheidet, insbesondere keine konzernartige Verbindung be

stehen bleibt." 

5. § 66 Abs. 1 lautet: 

"(I) Das an Lebensjahren älteste Mitglied des Betriebsrates 

hat nach Durchführung der Betriebsratswahl die Einberufung 

der gewählten Mitglieder zur Wahl der Organe des Betriebs

rates (konstituierende Sitzung) binnen zwei Wochen vorzunehmen. 

Die Einberufung hat die konstituierende Sitzung innerhalb von 

sechs Wochen nach Durchführullg de~ Betriebsratswahl vorzusehen. 

Kommt das älteste Hi tglied dieser PE licht nicht nach, ::',0 kann 

jedes Mitglied des Betriebsrates, das an erster Stelle eines 

Wahlvorschlages zu diesem 8et~iebsrat gereiht war, die Einbe-
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rufung vornehmen. Ir:1 Falle mehrerer Einberufungen gilt die 

Einberufung cesjenigen Betriebsratsmitgliedes, das auf dem 

Wahlvorschlag mit der größeren Anzahl der gültigen Stimmen 

gewahl t wurde." 

6. In § 75 Abs. 2 werden die Worte "drei Jahre" durch die Worte 

"vier Jahre" ersetzt. 

7. a) § 82 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Die Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates betragt 

vier Jahre." 

b) Dem § 82 Abs. 5 wird ein neuer Abs. 6 angefügt, der wie 

folgt lautet: 

"(6) Die Bestimmungen über die Verlängerung der Partei

und Prozeßfähigkeit des setriebsrates (§ 62a) und über 

die Beibehaltung des Zust~ndigke1tsbereiches (§ 62b) sind 

sinngemäß anzuwenden." 

8. In § 88 Abs. 2 werden die \~orte "drei Jahre" durch die Worte 

"vier Jahre" ersetzt. 

9. Nach § 88 wlrd folgender § 88a eingefügt, der samt Überschrift 

lautet: 

"Abschnitt 7 

Arbeitsgemeinschaften von Betriebsräten in Konzernen 

§ 88a. (1) In Konzernen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes 1965 

bzw. des § 115 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung, in denen in mehr als einem Unternehmen Betriebsräte 

(Zentralbetriebsräte) bestehen, kann eine Arbeitsgemeinschaft 

der Betriebsrate (Zentralbetriebsräte) gebildet werden. 

(2) Die Zusa~~ensetzung der Arbeitsgemeinschaft richtet sich 

nach den Beschlüssen der Betriebsräte (Zentralbetriebsräte) der 

Betriebe der Konzernunternehmen. Voraussetzung für die Mitglied

schaft in der Arbeitsgemei~schaft ist die Zugehörigkeit zu einem 

Betriebsrat eines Konzernbetriebes. 
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(3) Die Arbeitsgemeinschaft hat gegenüber der Konzernleitung 

das Recht auf Information und Beratung in allen Angelegenhei

ten, welche die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 

und kulturellen Interessen der in der Arbeitsgemeinschaft ver

tretenen Arbeitnehmer von mehr als einem Unternehmen des Kon

zerns betreffen. 

(4) Die Arbeitsgemeinschaft ist berechtigt, ihre Geschäftsfüh

rung in einer Geschäftsordnung zu regeln." 

10. § 89 Z 3 lautet: 

"3. der Betriebsrat hat die Durchführung und Einhaltung der 

Vorschriften über den Arbeitnehmerschutz, über die Sozialver

sicherung sowie über die Berufsausbildung zu überwachen. Zu 

diesem Zweck kann der Betriebsrat die betrieblichen Räumlich

keiten, Anlagen und Arbeitsplätze besichtigen. Der Betriebs

inhaber hat den Betriebsrat von jedem Arbeitsunfall unverzüg

lich in Kenntnis zu setzen. Betriebsbesichtigungen im Zuge 

behördlicher Verfahren, durch die Interessen der Arbeitnehmer

schaft (§ 38) des Betriebes (Unternehmens) berührt werden so

wie Betriebsbesichtigungen, die von den zur Uberwachung der 

Arbeitnehmerschutzvorschriften berufenen Organen oder die mit 

deren Beteiligung durchgeführt werden, ist der Betriebsrat bei

zuziehen. Der Betriebsinhabec hat den Betriebsrat von einer an

beraumten Verhandlung sowie von der Ankunft eines behördlichen 

Organs in diesen Fällen unverzüglich zu verständigen;" 

11. Der bisherige Text des § 91 erhält die Bezeichnung "(I) ", 

dem folgender Abs. 2 angefügt wird: 

"(2) Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat Mitteilung zu 

machen, welche Arten von personenbezogenen Arbeitnehmerdaten 

er automationsunterstützt aufzeichnet und welche Verarbeitun-

gen und Übermittlungen er vorsieht. Dem Betriebsrat ist auf 

Verlangen die Überprüfung der Grundlagen für die Verarbei

tung und Ubermittlung zu ermöglichen. Sofern sich nicht aus 

§ 89 oder anderen Rechtsvorschriften ein unbeschränktes Ein

sichtsrecht des Betriebsrates ergibt, ist zur Einsicht in 

die Daten einzelner .;rbei tnehmer deren Zustimmung erforder 1i eh. " 
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12. :) '92 Abs. ' ';li rd ::c':" genc2r =a t. z:irlgefügt: 

"Dem Betr~ ec' srat ::i -•• ti "'u"'_- '",~1 an'"''''n 0'1' e zur Beratun ~r+:o -- - ~~ - ~ -- ... ~ ''"!'-'' , g c 1. r-

der 1 i ehen Tjn ter la~e!1 1U3 Z;j,-.2.~"1digen. " 

13. § 94 Abs. 4 ~ird ~~lcender 3atz 3n~efUgt: 

marktf6rderungsgesetz, 3GE1. ~r. 31/1969, geWährt oder be

betr-iebl i che Schul t::-:gsma ßn2r-.. rr,en in sol che umgewandel t werden 

sollen." 

14. Nach ~ 96 wird folgender 'Sj6a eingefügt, der samt Uber

schrift lautet: 

"Ersetzbare Zustimmung 

§ 95 a. ( 1) -r::'olgende >1a ßna r_,:,en je s Setr ie bs in haber s bedürfen 

'3U ~:jrer ?echts',.,ri:-;<:s2!T1k2i-'::~~er Zustimmung des Betriebsrates: 

~YS~2~2n zur 3utomationsunterstUtzten 

~erSQn ~nd fachlichen Voraus-

'~ir:ausg2nt, --i ie 32..,:::::' CiU3:;esetz I ~iormen der kollektiven 

?echtsgestai t ung .:;öer \r :;€l tsvertrag ergeben; 

::.ermern des Betrlejes, 30rern ~it diesen Daten erhoben 

~erden, die ~lc~t ~urC!1 ~i2 betriebliche Verwendung ge-

:echti2rtig~ 3:::':::. 

(2) 'Jie 'Zustim,rnunG ::es 3ei::-,:'ebsrates gemäß Abs. 1 kann durch 

En t5cr:e id1Jr.C; ::ier :;,:h '_ichtur:q 5S te 1. =-:= ersetzt ",.,erden. Im ucr ic;en 

gelt2n 5~ :~ ;bs. l~d Q7 A6s. 2 31onqemäß. 

\ J ) ~er~er. iie 3ich aus ~ 96 erg2oen-

den '31...L3t.:'!T'J11''::1Gsrec:;-:~:1es 3",t.r-ieosrates r:icht berUhrt.,. 

~..!nd ,)6a ·;bs. 
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16. § 99 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Jede e::-:olgte =i~stel::' .. ,mg eines Arbeitnehmers ist dem 

Betriebsrat ~nverzligli=h ~itzuteilen. Diese Mitteilung hat 

Angaben über die vorlesehene ver".;endung und Einstufung des 

Arbeitnehmers, den Lehn oder Gehalt sowie eine allfällige 

vereinbarte Probezeit oder Befristung des Arbeitsverhält

:1isses zu enthalten." 

17. § 101 lautet: 

"') 101. 'Die ~aue::-nce .si:1r<.~ihunq eines Arbeitnehmers auf 

e~nen anderen Arbeitsplatz 1st dem Betriebsrat unverzüglich 

mitzuteilen; auf Verlangen ist darüber zu beraten. Eine 

dauernde 2inreihung ~iegt nicht vor, wenn sie für einen 

als 13 Wochen erfolgt. 

Ist ~it jer :inrei~u~q 3U~ ~inen anderen Arbeitsplatz eine 

'T~r3chlechter~nG ~2r =~~=e::- ~der 30nstigen Arbeitsbedin-

3~n 3~2 ~~cch Urteil des Gerichts 

::'2 :'.lstimmungzu erteilen, 

18. Nach § teJ ~ird ~clcender ~ 104a eingefügt, der samt Uber-

"~1i twi d~unc j.ei '? in \lAr~etunl i ehen Lösungen 

') 104a. ,'",) 'ler13nqt :'ier: \,Cce~tnehmer 'Jor der Vereinbarung 

einer ~in72=~et~1~c~en \utlbsunq 1es Arbeitsverhältnisses 

qegenUber iem 8etr~ebslnhaber nachweislich, sich mit dem Be

triebsrat =~ oeraten. 30 ~ann inne~halb von zwei Arbeitstagen 

~ach ~~ese~ :erlanaen ~l~a d~n~ernenmliche Lösung rechtswirk-

_:3 _r'I ~"')r~ 
"" '--- .~ -' - ~. '"' 

'21 ~ie R2c~t3unWl~~samKelC 21ner ~ntgegen Abs. 1 getroffe-

- ~ .-.., ............... -, ':l ............. '.-.;. .. :.....L _ _ • ,_. 

2:ner woche nach Ablauf der: 

:-rfolqen .. ' 
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19. Im § 105 Abs. 3 Z 1 wird nach der 1it. h ein Strichpunkt 

gesetzt und eine 1it. i angefügt, die wie folgt lautet: 

"i) wegen der offenbar nicht unberechtigten Gelte.ndmachung 

vom Arbeitgeber in Frage gestellter Ansprüche aus dem Ar

beitsverhältnis durch den Arbeitnehmer" 

20. § 108 lautet: 

"§ 108. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat über 

die wirtschaftliche Lage einschließlich der finanziellen 

Lage des Betriebes sowie über deren voraussichtliche Ent

wicklung, über die Art und den Umfang der Erzeugung, den 

Auftragsstand, den mengen- und wertmäßigen Absatz, die 

Investitionsvorhaben sowie über sonstige geplante Maßnahmen 

zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu informie

ren; auf Verlangen des Betriebsrates ist mit ihm über diese 

Information zu beraten. Der Betriebsrat ist berufen, insbe

sondere im Zusammenhang mit der Erstellung von Wirtscnafts

plänen (Erzeugungs-. Investitions-, Absatz-, Personal- und 

anderen Plänen) dem Betriebsinhaber Anregungen und Vorschläge 

zu erstatten, mit dem Ziele, zum allgemeinen wirtschaftlichen 

Nutzen und im Interesse des Betriebes und der Arbeitnehmer die 

Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Betriebes zu I 

fördern. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen die erforderlichen 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der Betriebsinhaber hat 

den Betriebsrat von der schriftlichen Anzeige an das zustän

dige Arbeitsamt auf Grund einer gemäß § 45a des Arbeitsmarkt

förderungsgesetzes erlassenen Verordnung unverzüglich in Kennt

nis zu setzen. 

(2) In Konzernen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes 1965 

bzw. des § 115 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränlcter 

Haftung hat der Betriebsinhaber dem Betriebsrat auch über alle 

geplanten ur:d in DurchfUhn.:ng begriff",,:en Maßnahmen sei tens 

des herrschenden Unternehmer:s bzw. gegenüber den abhängigen 

Unternehmen, sofern es sich um Betriebsänderungen oder ähn-

lich wichtige Angelegenheiten, die erhebliche Auswirkungen auf 

die Arbeitne~~er des Betriebes haben, handelt, auf Verlangen des 

Betriebsrates Aufsc~luß zu geben und mit ihm darüber zu beraten. 
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(3) In Handelsbetrieben, Banken und Versicherungsanstalten, 

in denen dauernd mindestens 30 Arbeitnehmer beschäftigt sind, 

in sonstigen Betrieben, in denen dauernd mindestens 70 Arbeit

nehmer beschäftigt sind, sowie in Fabriks- und Bergbaubetrieben 

hat der Betriebsinhaber dem Betriebsrat alljährlich, spätestens 

einen Monat nach Vorlage an die Steuerbehörde eine Abschrift 

der Bilanz für das verflossene Geschäftsjahr einschließlich 

des Gewinn- und Verlustausweises zu übermitteln. Wird der Bi

lanzvorlagetermin durch das Finanzamt erstreckt, so hat der 

Betriebsinhaber den Betriebsrat davon unter Bekanntgabe des 

voraussichtlichen Vorlagetermins in Kenntnis zu setzen. Er

folgt die Vorlage der Bilanz nicht innerhalb von sechs Mona

ten nach dem Ende des Geschäftsjahres, so ist dem Betriebsrat 

durch Vorlage einer Zwischenbilanz oder anderer geeigneter 

Unterlagen vorläufig Aufschluß über die wirtschaftliche und 

finanzielle Lage des Betriebes zu geben. Dem Betriebsrat sind 

die erforderlichen Erläuterungen und Aufklärungen zu geben." 

21. a) § 109 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat von 

geplanten Betriebsänderungen ehestmöglich, jedenfalls aber 

so rechtzeitig vor der Betriebsänderung in Kenntnis zu 

setzen, daß eine Beratung über deren Gestaltung noch durch

geführt werden kann." 

b) § 109 Abs. 1 Z 4 lautet: 

"4. Änderungen des Betriebszwecks, der Betriebsanlagen, 

der Arbeits- und Betriebsorganisation sowie der Filial

organisation;" 

22. a) § 110 Abs. 4 lautet: 

" (4) Die .~,rbei tnehmerVI2Lti:"eter ::'rn Aufsichtsrat haben das 

Recht, für AusschUsse des Aufsichtsrates Mitglieder mit 

Si tz und Stimme nach dem in l'-.bs. 1 festgelegten Verhäl t

nis namhaft zu !"l3.chen. eies gilt nicht für Ausschüsse, 
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die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Mit

gliedern des Vorstandes behandeln." 

b) Die bisherigen Abs. 4 bis 8 des § 110 erhalten die Be-

zeichnungen "(5)" bis Ir ('"', " 
\:J I 

c) Im nunmehrigen § 110 Abs. 5 wird die Zitierung "Abs. 1 

bis 3" durch die Zitierung "Abs. 1 bis 4" ersetzt. 

d) Der nunmehrige § 110 Abs. 8 lautet: 

"(8) Die Mitwirkung von Arbeitnehmern im Kuratorium des 

Österreichischen Rundfunks richtet sich nach den Bestim

mungen des Rundfunkgesetzes." 

e) Im nunmehrigen § 110 Abs. 9 wird die Zitierung "Abs. 1 

bis 5" durch die 2i tierung "J...:"3. 1 bi s 6" erset zt. 

23. a) Dem § 113 Abs. 4 wird eine Z 3 ~it folgendem Wortlaut 

angefügt: 

"3. Wahrnehmungier Rech::e gemäß § 89 Z 3 hinsichtlich 

geplanter und in Bau befindlicr.er Betriebsstätten des 

Unternehmens, f~r die noch kein Betriebsrat zuständig 

ist;" 

b) Dem § 113 wird ein Abs. 5 mit folgendem Wortlaut ange

fügt: 

"(5) In Konzernen, in denen gemäß § 88a eine Arbeitsge

meinschaft der Betriebsräte errichtet ist, hat diese un

beschadet der Ausübung der Befugnisse durch die Organe 

der Arbeitnehmerschaft gemäß Abs. 1 bis 4 das Recht auf 

Information und Beratung in allen Angelegenheiten, in 

denen der Zentralbetriebsrat gemäß Abs. 4 Z 2 zuständig 

wäre, sofern diese Angelegenheiten die in der Arbeitsge

meinschaft vertretenen t\rbei tner~'11er von mehr als einem 

Unterneh",en des Konzerns betreffen," 

:4. § 115 Abs, 3 wird ~olgender S3tZ angefügt: 

"Das Beschränkungs- ',md Benachteil:gungsverbot gilt auch 

hinsichtlich der Ve;:-setzung eines Setr-iebsratsmitgliedes." 
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a) 

b) 

a) 
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In § 118 Abs. 1 werden die Horte "zwei Wochen" durch 

die Worte "drei Wochen" ersetzt. 

In § 118 Abs. 2 werden die Worte "vier Wochen" durch 

die Worte "fünf Wochen" ersetzt. 

§ 120 Abs. 4 Z 2 lautet: 

"2. Mitglieder von Wahlvorständen und Wahlwerber vom 

Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw. Bewerbung bis zum Ab

lauf der Frist zur Anfechtung der Wahl. Der Schutz des 

Wahlwerbers beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem nach 

der Bestellung des Wahlvorstandes seine Absicht, auf 

einem Wahlvorschlag zu kandidieren, offenkundig 

wird. Scheint der i'iahlwerber auf keinem Wahlvor-

schlag auf, so endet sein Kündigungs- und Entlassungs

schutz bereits mit Ende der Einreichungsfrist für Wahl

vorschläge." 

b) In § 120 Abs. 4 entfällt der letzte Satz. 

27. a) In § 123 wird nach Abs. 1 folgender neuer Abs. 2 ein

gefügt: 

"(2) Umfaßt ein Unternehmen mehrere Betriebe, die eine 

wirtschaftliche Einheit bilden und vom Unternehmen zen

tral verwaltet werden, so sind folgende Organe zu bilden: 

1. Der Wahl vorstand für die Wahl_des Zentraljugendver
trauensratesi 

2. der Zentraljugendvertrauensrat: 

3. die Jugendvertrauensräteversanunlung." 

b) Im § 123 erhält der bisherige Abs. 2 die Bezeichnung" (3) ". 

28. Zwischen § 123 und der Uberschrift zu § 124 wird die Ab

schnittsbezeichnung "Abschnitt 1" eingefügt. 
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29. a) Nach § ::'24 wird dit2 f\bschnittsbezeichnung "Abschnitt 2" 

mit dem Text "Jugendvertrauensrat" eingefügt. 

b) 5 125 e.L"hält Gie ~be.L"schl:ift "Zahl ue.c Jügendvertrauens-

ratsmitg1ieder". 

30. Nach § 131 werden die Abschnitte 3 und 4 eingefUgt, die 

wie folgt lauten: 

"Abschnitt 3 

Jugendvertrauensräteversammlung 

Zusammensetzung, Geschäftsführung und Aufgaben 

S 131a. (1) Die GesaJntheit der ~ütg1ieder der im Unternehmen 

bestellten Jugendvertrauensräte bildet die Jugendvertrauens

räteversammlung. Sie 1st ~indestens einmal in jedem Kal~nder

jahr vom zentraljugendvertrauensrat einzuberufen. Den Vorsltz 

führt ~er Cbmann des Zentra1jugendvertrauensrates, bei dessen 

Verhinderung sein Stell~ertreter. 

(2) gesteht kein 3entraljugendvertrauensrat oder ist er 

vorübergehend funktionsunfähig, so sind zur Einberufung 

berechtigt: 

1. Das an Lebensjahren älteste Jugendvertrauensratsmitglied; 

L. der Zentralbetriebsrat. 

(3) Auf die Geschäftsführung ist § ~8 Abs. 2 bis 5 sinngemäß 

anzuwenden. 0"eder :';;1 Unternehmen bestehende Betriebsrat ::'st 

berechtigt, durch ~indestens einen ~ertreter mit beratender 

st imme an jer Jc.:gendvertr Cluens rä tever-sammlung te i lzune r . ...'r,er .• 

(4) Der Juqendvertt"auensräteversammlung obliegt die 3ehandluna 

von Berichten des :entralJuqendvertrauensrates und die ~e-

3c~lußfass~nq jbe~ ~eLn~ Snthebung. 
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.;bschni t t 4 

Zentraljugendvertrauensrat 

Zusammensetzung und Berufung 

§ 131b. (1) Der Zentraljugendvertrauensrat besteht in 

Unternehmen bis zu 250 jugendlichen Arbeitnetunern aus 

vier Mitgliedern, in Unternehmen mit 251 bis 500 jugend

lichen Arbeitnehmern aus fünf Mitgliedern und in Unterneh~ 

men mit mehr als 500 jugendlichen Arbeitnehmern aus sechs 

Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder des Zentraljugendvertrauensrates werden 

von der Gesamtheit der Mitglieder der im Unternehmen errich

teten Jugendvertrauensräte aus ihrer Mitte nach den Grund

sätzen des ~erhältniswahlrechtes (§ 51 Abs. 2) geheim ge

'.-Iahit. I,m Ubr-igen findet § 31 sinngemäß Anwendung mit der 

Maßgabe, daß der ~ahlvorstand aus mindestens zwei Jugend

vertrauensratsmitgliedern ~nd einem Zentralbetriebsratsmit-

glied besteht. 

(3) Uberstelgt im Cnternehrnen die Zahl der Betr iebe, in de

nen Jugendvertrauensrate errichtet sind, die Hdchstzahl der 

Mitglieder im Zentraljugendvertrauensrat, so kann dieser 

für jeden nicht durch ein Nitglied im Zentraljugendver

trauensrat vertretenen Betrieb die Berufung eines weiteren 

~itgliedes beschließen. Die Zahl dieser weiteren Mitglieder 

darf vier nicht tiberschreiten; sie sind von den Jugendver

trauensräten dieser im Zentraljugendvertrauensrat nicht ver

tretenen Betriebe zu nomi~ieren. 

Tätigkeitsdauer 

§ 131c. Die Tätiqkeitsdauer des :entraljugendvertrauensrates 

s€trägt ~· .... el jahre. 1m ijbrigen findet § 8:: sinngemäß Anwendung. 

Aufgaben ~nd 3efuqnisse 

5 :31d. (1' =er :e~t~aljugendvertrauensrat ist berufen, die 

'firts chat t ~::. -::hen, ~o :ialen, r;esundhei tl ichen c.:nd Kul turellen 

" 
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Interes sen der j ugendl i ehen .'\rbei tnen.'11er wahrzune hrnen. Be

steht im Unternehmen ein Zentralbetriebsrat, so hat der Zen

traljugendvertrauensrat, sofern nicht anders bestimmt, seine 

Aufgaben im Einvernehmen mit dem Zentralbetriebsrat wahrzu

nehmen. § 39 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) In Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 hat der Zentral

jugendvertrauensrat den Zentralbetriebsrat zu beraten und 

zu unterstützen, der seinerseits verpflichtet ist, dem Zen

traljugendvertrauensrat bei der Wahrnehmung der besonderen 

Belange der jugendlichen Arbeitnehmer beizustehen. 

(3) In Wahrnehmung der Interessen der jugendlichen Arbeit

nehmer ist der Zentraljugendvertrauensrat berufen, 

1. bei allen Angelegenheiten, die die gemeinsamen Interessen 

der jugendlichen Arbeitnehmer des ~nternehmens betreffen, 

C€l!n Zentral betriecsrat ,-md, 80f ern ein solcher n1 cht be

steht, bei der UnternehmensfUhrung entsprechende Maßnahmen 

zu beantragen und auf di2 Besei~igung von Mängeln hinzu-
. v WlL,en 7 

2. Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung und der beruf

lichen Weiterbildung jugendlicher Arbeitnehmer zu erstat

ten, soweit solche Maßnahmen mehr als einen Betrieb be

treffen; 

3. an den Sitzungen des Zentralbetriebsrates mit beratender 

Stimme teilzunehmen. 

4. Der Zentralbetriebsrat und die Unternehmensführung sind 

verpflichtet, dem zentraljugendvertrauensrat die zur Er

füllung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu er

teilen. 

Geschäftsführung 

§ 131e. (1) Vertreter des Zentraljugendvertrauensrates gegen

über der UnternerlInensfiihrur.g und nach außen ist der Obmann, 

bei dessen Verhinderung deS3en Stellvertreter, es sei denn, 

der Zentraljugendve.::-trauensr3.t bescblie~t im Einzelfall 

etwas <3nderes. 
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(2) Zu den Sitzungen des Zentraljugendvertrauensrates ist 

der Zentralbetriebsrat einzuladen. Der Zentralbetriebsrat 

ist berechtigt, an den Sitzungen des Zentraljugendvertrauens

rates durch einen Vertreter mit beratender Stimme teilzuneh

men. Zu den Sitzungen des Zentralbetriebsrates ist der Zentral

jugendvertrauensrat einzuladen. Der Zentraljugendvertrauensrat 

ist berechtigt, an den Sitzungen des Zentralbetriebsrates 

durch einen Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(3) Die Beschlüsse des Zentraljugendvertrauensrates sind dem 

Zentralbetriebsrat zur Kenntnis zu bringen. Der Zentralbetriebs-

rat hat über Beschlüsse des Zentraljugendvertrauensrates 

und über Angelegenheiten der jugendlichen Arbeitnehmer in 

Anwesenheit des Zentraljugendvertrauensrates oder von die-

sem entsendeter Mitglieder zu beraten. 

(4) Im übrigen finden die §§ 83 und 84 sinngemäß Anwendung." 

31. § 132 lautet: 

"§ 132. (1) Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar 

politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, wissen

schaftlichen, erzieherischen oder karitativen zwecken dienen, 

ferner auf Verwaltungsstellen von juristischen Personen des' 
, 

öffentlichen Rechts und der Österreichischen Nationalbank 

sind § 108 sowie die §§ 110 bis 112 nicht anzuwenden. § 109 

findet Anwendung, soweit es sich um Betriebsänderungen im 

Sinne des § 109 Abs. 1 Z 5 und 6 handelt. 

(2) Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar Zwecken 

der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dienen, sind 

die §§ 108 bis 112 insoweit nicht anzuwenden, als es sich 

um Angelegenheiten handelt, eie die politische Richtung die

ser Unternehmen und Betriebe beeinflussen. § 109 findet je

denfalls Anwendung, soweit es sich um Betriebsänderungen im 

Sinne des § 109 Abs. ~ Z 5 ur.d 6 handelt. § 99 Abs. 3 ist 

hinsichtlich der Einstellung von Journalisten im Sinne des 

Journalistengesetzes. StGB1. Nr. 88/1920, insoweit nich~ an

zuwenden, als diese Einstellung die politische Ric~tung die

ses Unternehmens oder Betriebs beeinflußt. 
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(3 ) "'I 1 .. :-lnd 11.2 

nicht, 5 :10 ~ach ~a3~2be des ~undfunkgesetzes anzuwenden. 

(4) Auf 7Jnter:-:ehlT'.en '_::d Set:-:. ebe I rii e konfe S S lonel.J..en Zwecken 

~iner ;eSetzil~n ane~~annten ~~rche oder Jeligionsgesellschaft 

dienen, sind C12 Bes~:~~ungen des II. Teiles ~icht anzuwenden, 

soweit die Eigenart ces Unternehmens oder des Betriebes dem 

entgegensteht. Jedenfalls sind die Besti~~ungen über 3etriebs

vereinbarungen in den Angelegenheiten des § 96 Abs. 1 Z 1, 2 

und 4 sowie die 5§ leS bis 112 nicht anzuwenden auf Betriebe 

und V~rwaltungsstel12:-:, jle cer Grdnung der inneren Angelegen-

3el13c~3i~2n ~ienen, ~~sqe:-:c~~2n ~ecach 5 109. scweic es sich 

~C9 Aas. :: han-

;j.21.~ ... 

S; 

'.;erde':":. 

L08 Abs. ll5 \o.s :. ais -1 '.lnd der hiezu 

~rlassenen~'l::-C hfU ..... :-::~-::: s ces t. :":::munaen .:; il1d. 30iern die Tat 

ies 
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2. der §§ 15, 99 Z 3, 99 Abs. 3 und 4 I 103, 104 Abs. 1 und 

117 Abs. 1 bis 4 ~er BetLiebsrat, 

3. des § 108 Abs. 3 ~as gemäß § 113 zuständige Organ der 

Arbeitnehmerschaft und 

4. des § 115 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Ubertretung und der 

Person des Täters, bei der zuständigen Bezirksverwaltungs

behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger) . 

(3) Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwal

tungsstrafgesetzes, 3GBl. Nr. 172/1950, anzuwenden." 

A ~ t i k e 1 II 

Ersetz~ng eines Begrlffs 

In den §§ 46, SE, 57, v _ , 
,..,,.. 
!::) , 131a '.md 1.31e 

wird der 3egriff "Obmanr:' jurch ,:en 3ecriff "Vorsitzender" ersetzt. 

Wird eine Frau in jiese ?~nk~~cr: ~2wählt, so trägt sie die Bezeich

nung "1io~si tzende'. 

Schl uß- ;Jnd~bergangsbes tir:unungen 

(1) Dieses Bundesgesetz - ....... .;+- ..... __ ..s. .... I..,. , 3cweit 2S nicht 3eschlUsse von 

Betriebsräten gemäß ~bs. 3 betrifft, mit 1. Jänner 1987 

in Kraft. 

(2) Artikel I Z. 2 und -a gilt auch fUr die Funktionsperiode 

der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 

bestehenden Betriebsräte lZentralbetr1ebsräte). 

(3) Die Verlängerung :J.er :?un}cti cnsperiode gemäß Abs. 2 ~ri tt 

bis 31. 8ezemcer 19S~ ~eschlleßt, die laufende Tätlgkeits

"iauer :m:"US~2ß ',:on~:-ei .7a:'lren zU2elassen.""Für diese Tätig-
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keitsdaue~ findet auf die Mitglieder dieses Betriebsrates 

§ 118 ArbVG in der bis 31. Dezember 1986 geltenden Fassung 

Anwendung. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist der Bundesminister 

für soziale Verwaltung betraut. 

- - - - - - -. . . . . . 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für soziale Verwaltung 

zuzuweisen. 
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Das Arbeitsverfassunqsgesetz ~n ~raft ~etreten . 
. ~ . t' ::Jel !1~r ~:aben .. ~:: är1de ::'~nqen der 

schaft ~nd Gesellschai~ ~rq~be~ :;iese eranderungen ~aoen dazu 

geführ~, 

sung ~efundene ~onsens ~er Soz~31partner ~on den !nteressenver-

aLS .1iCf!t i:'.ehr 

I:1teres-

............ .::. 

, ,-, - '.- -- .-~ 
• _-::. ; "_ • .,:>""" r"T 

...... :.. ~ ~..J '.,.nderungs --

...... ....,.,T""""',::l,--__ ,(., ... _ ..... ..L ,lS5 ,jtlrchqe-

' ...... , . .., 1e-

. ',.,:;:." 
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Organisatorische Änder~~gen waren vor allem notwendig, um die 

Sffizienz der Betriebsvertretung zu erhöhen. Dies wird u.a. 

durch eine Verlängerung der Tätigkeitsperiode der Organe der 

Arbeitnehmerschaft erreicht,ja eine solche Maßnahme gewähr

leistet, daß die Mitglieder des Betriebsrates mehr Erfahrung 

für ihre Interessenvertretungsaufgabe gewinnen können. Jene 

Maßnahmen, die bei Betriebsteilungen eine Weitervertretung 

der geteilten Unterne~~en durch eine gewisse Zeit gewährleisten 

soll und die Verlängerung der Partei- und Prozeßfähigkeit des 

Betriebsrates über das Ende seiner Tätigkeitsperiode hinaus, 

gehören zu den Maßnahmen, die sich auf Grund der in der Ver

gangenheit gemachten Erfahrungen als notwendig erwiesen haben. 

Der zunehmenden Verflechtung rechtlich selbständiger Unternehmen 

jurch ;esellschaftsrec~~liche Konscruktionen trägt schließlich 

die Sc~affung von Arbe~~sgemeinschaften für Betriebsräte in 

;"::onzer::c.:r,ternenrr,en Rec~-::'.ung. =:3.;:ü'.: soll :ür die Arbeitnehmer 

:n so~c~en Xa::ze=nen 2:::e (~es;=ichsplat~form ~it ~er Konzern-

spitze ~rrichtet werde~. 

8ie gersdnliche ~echt3stellunq ier 3elegschaftsorgane 3chließ-

lich ~l=d in el~igen ~~nkten ~e=bessEr~. 

Der Schwerpunkt der ~nderungen liegt auf dem Gebiet der Auswei-

tung der Mitwirkungsrechte des Betriebsrates. Dies betrifft be

sonders die Schaffung neuer bzw. die Ausweitung bestehender In

rormationsrechte. Hiezu gehören u.a. die Beiziehung des Betriebsra~es 

zu BetrLebsbesichtigu~Gen durch Behörden, sofern Arbeitnehmer

interessen berührt "..;er,jen und die AuSfolgung von Unterlagen, die 

zur Beratung des Betriebsrates mit dem aetriebsinhaber erforder

lich sind. Gcoße Bede\..:.:: ung Ln ;::;usammenhanq mi t der Einführung 

:;,euer ~-:;c:-'nolcqlen ~c::'",":";C: dem ::unmehr vorgesehenen Recht des Be-

triebs=ates auf =~tor~2~ion du==h den 3et=iebsinhaber tiber die 

unte~s~~tzt ~ui;ezeic~:;'2c ~zw.·e=ar2eltet und Ubermittelt werden 

aollen. ~u. ~er Jetc:~~5=a~ 3011 ~uch das Recht der eberprtifung 

:ier Gc',:~dlaaen ,:;,i=i:.o: "erarbeltunq..lr:d Übermittlung ~aben. 

~erstjr~te Ini=r~acicnsrecht2 ~rh~lt der 3etriebsrat auf dem 
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Gebiet der personellen Mitwirkungsrechte, so in Verbindung mit 

der Einstellung aeuer Arbeitskräfte und bei der Versetz~ng von 

Arbeitnehmern. 

In Verbindung mit den Bestimmungen über eine Verstärkung der 

Mitwirkungsrechte in Konzernunternehmungen ist ein Infer

mations- und Beratungsrecht des Betriebsrates bezüglich Maß

nahmen, die Betriebsänderungen oder ähnlich wichtige Angelegen

heiten mit erheblicher Auswirkung betreffen, vorgesehen. 

über die Inf~rmations- und Beratungsrechte hinaus wird auch im 

Falle der Einführung von Systemen zur automationsunterstützten 

Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen 

Daten des Arbeitnehmers sowie zur Einführung von Systemen zur 

Beurteilung von Arbeitnehmern dem Betriebsrat ein echtes Mitwir

~ungsrecht eingeräumt. Maßnahrr.en des Betriebsinhabers in diesen 

Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung des Betriebsrates; diese 

Zusti~mung kann durch Entscheidung der Schlichtungsstelle ersetzt 

',.;erden. 

In den Ausschüssen des Aufsichtsrates sind die Arbeitnehlnerver

treter mit Ausnahme des Ausschusses. der die Rechtsstellung der 

Vorstandsmitglieder behandelt, ebenfalls zu einem Drittel be

teiligt. 

Der Gesetzesantrag schafft eine zusätzliche Anfechtungsmöglich

keit der Kündigung, wenn sie wegen Geltendmachung von offenbar 

nicht unberechtigten Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis er

folgt. Bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

kann der Arbeitnehmer die Beiziehung des Betriebsrates verlangen; 

bleibt dieses Verlangen erfolglos, SO bleibt die Auflösung rechts

~nwirksam, wenn der Arbeitne~~er gewisse Anfechtungsfristen ein

hält. 

3ei den Tendenzbetrieben ~~ird :~ Falle der Einführung neuer Ar-

~ei tsmethoden c:nd Rationalisier-ungs- '.md Automatisierungsmaßnahrnen 

von erheblicher gedeutunq das Informations- und Beratungsrecht des 

3etriebsrates eröffnet und ih.rn die ~!öglichkeit des Abschlusses von 

Sozialplänen eingeräumt. 
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Als weitere Änderung sieht der Antrag eine Erhöhung des Straf

rahmens vor. 

Mit der Ersetzung des Begriffes "Obmann" durch den Begriff 

"Vorsitzender" wird der Forderung nach einer geschlechtsneu

tralen Formulierung - soweit dies in der deutschen Sprache mög

lich ist - entsprochen. Weiters wird klargestellt, daß bei Frauen 

in dieser Funktion die weibliche Form zu verwenden ist. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 88a: 

Diese Bestimmung enthält nicht nur Organisationsvorschriften 

sondern auch die gesamten Mitwirkungsbefugnisse der Arbeits

gemeinschaft. Die Abgrenzung der Kompetenz der Arbeitsgemein

schaft bei Ausübung dieser Befugnisse gegenüber der Kompetenz 

des Zentralbetriebsrates ergibt sich aus der neugeschaffenen 

Bestimmung des § 113 Abs. 5. 

Zu § 91 Abs. 2: 

Die Überprüfung der Grundlagen für die Verarbeitung und Über

mittlung kann auf verschiedene Weise erfolgen, insbesondere 

durch Einsicht in die Programmdokumentation. 

Zu ) 96a: 

Die Tatbestände des § 96a betreffen Sachverhalte, die nach der 

bisherigen Gesetzeslage von einer Zustimmungspflicht nach § 96 

nicht erfaßt sind. Auch von der neuen Regelung ausgenommen 

bleiben die automationsunterstützte Ermittlung, Verarbeitung 

und Übermittlung von personenbezogenen Daten, die lediglich 

allgemeine Angaben zur Person des Arbeitnehmers und seiner 

fachlichen Voraussetzungen zum Gegenstand haben. Das gleiche 

gilt auch für die automationsunterst~tzte Ermittlung, Verar

beitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten, zu deren 

tatsächlicher oder vorgesehener Verwendung der Betriebsinhaber 

veroflichtet ist. Eine solche Verpflichtung kann sich nicht 

~ur auf Grund eines Gesetzes oder aus Normen der kollektiven 

~echtsgestaltunq (Kol12ktivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif, 
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Festsetzung der Lehrlingsentschädigung und 8etriebsvereinbarung) 

sondern auch auf Grund eines Arbeitsvertrages ergeben. Der Ar

beitsvertrag darf allerdings nicht dazu verwendet werden. in 

Umgehungsabsicht durch Aufnahme von Vertragsbestimmungen die 

Verpflichtung des Betri2bsinhabers zu konstruieren, Daten zu 

ermitteln. zu verarbeiten oder zu übermitteln, die für die Er

füllung des Arbeitsvertrages nicht erforderlich sind. 

Als Verpflichtungen im Sinne des zweiten Satzes der Z. 1 sind 

z.8. Arbeitszeitaufzeichnungen anzusehen, die sich auf Grund 

von Vereinbarungen über eine Gleitzeitregelung oder ähnliche 

Arbeitszeitformen ergeben. 

Zu § 104a: 

Durch Abs. 2 wird dem Arbeitnehmer innerhalb der ersten Woche 

eine Alternative erdf~~et. Er kann entweder beim Vertragspart

ner schriftlich die Rechtsunwirksamkeit geltend machen oder un

~ittelbar klagen. Die schriftliche Gel~endmachung ist also keine 

'ioraussetzung ~Ur die ~erichtliche Gel:.endmachung, wenn diese 

innerhalb einer Woche erfolgt. 

Zu 5 108: 

Der Him</eis I "einschließlich der finanziellen Lage" zu infOr"

~ieren. dient lediglich der Klarstellung über den Umfang des 

Begriffes der wirtschaftlichen Lage. 

Die auf Verlangen des Betriebsrates durchzufUhrende Beratung 

über die ihm gegebenen Informationen ist nicht an die a11ge

~einen Beratungstermine gemäß § 92 gebunden. Ser Umfang der 

3eratung erstreckt sich allerdings nur auf die von der Infor-

2aticn erfaßten Gegenstände. 

=u ) 115: 

:= '..e se Be st immu:;g s te 11 t klar ,iaß be lie r IJer setzung eines Be

=riebsratsmitgliedes ~eben der Beurteilung nach ~ lel auch zu 

prüfen ~st, ob SIe gegen das 8eschränkungs- ~nd 3enachteiligungs-
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verbot verstößt. Dieser Anfechtungsgrund kann auch vom versetzten 

8~triebsratsmitglied selbst als Individualrecht geltend gemacht 

werden. 

Zu § 120: 

Die Absicht, auf einem Wahlvorschlag zu kandidieren, wird zum 

Beispiel offenkundig, wenn der Arbeitnehmer sich mit anderen 

Arbeitnehmern des Betriebes wegen der AUfstellung einer Wähler

liste bespricht oder sich um Unterstützungsunterschriften be

wirbt. 
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